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Sicherstellung einer landesweiten Betreuungs- und
Untersuchungsstruktur fiir pflegebediirftige Menschen
(CoronaAVPflege)

Allgemeinverfigung des

Ministeriums flr Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 29. April 2020

Das Ministerium flr Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen erlasst auf
der Grundlage der §§ 13, 11 des Gesetzes zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im
Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler und landesweiter Tragweite und zur Festlegung
der Zustandigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz -
IfSGB-NRW) vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) und des § 28 Absatz 1 Satz 1 des Infektions-
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schutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045), der zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587) geandert worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 2
Nummer 2 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz im Wege der Aligemeinverfliigung folgende Re-
gelungen.

Die Versorgung von pflegebedirftigen Menschen, fiir die auBerhalb einer stationaren Pflegeein-
richtung keine angemessene Pflege und Betreuung sichergestellt werden kann, muss auch wah-
rend einer epidemischen Lage verlasslich durch stationare Pflege- und Betreuungsangebote ge-
wabhrleistet werden. Dies gilt vordringlich im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung, nach
der eine Ruckkehr in die eigene Hauslichkeit nicht moglich ist.

Besondere Herausforderungen ergeben sich dabei aus dem aktuellen landesweiten SARS-
CoV-2-Ausbruch und den groBen Risiken fir Gesundheit und Leben der Bewohnerinnen und Be-
wohner, die mit einem Infektionsgeschehen in stationaren Pflegeeinrichtungen und vergleichba-
ren Einrichtungen verbunden sind. Eine gesicherte Versorgung von Pflegebedirftigen, bei denen
eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen ist oder nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden
kann, erfordert ein Zusammenwirken der verschiedenen Akteure der pflegerischen und medizi-
nischen Versorgung vor Ort und des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes zur Sicherstellung einer
verlasslichen Versorgungs- und Untersuchungsstruktur. Ziel muss dabei auch sein, die bei ei-
nem Anstieg der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus zur optimalen Behandlung von CO-
VID-19-Patientinnen und Patienten notwendige Verfligbarkeit freier Krankenhauskapazitaten
wahrend der aktuellen epidemischen Lage zu gewahrleisten.

Hierzu ergehen die folgenden Anordnungen:

Begriffsbestimmungen

Pflegeeinrichtungen im Sinne dieser Allgemeinverfligung sind vollstationare Einrichtungen, die
Leistungen der Dauer- und oder Kurzzeitpflege erbringen.

Rehabilitationskliniken im Sinne dieser Allgemeinverfligung erbringen stationare Leistungen zur
medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation und verfigen

1. Uber einen Versorgungsvertrag nach § 111 des Funften Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzli-
che Krankenversicherung —in der jeweils gliltigen Fassung,
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2.  Uber einen Vertrag nach § 15 Absatz 2 des Sechsten Buches — Gesetzliche Rentenversiche-
rung — in der jeweils glltigen Fassung

3. oder werden von der gesetzlichen Rentenversicherung selbst betrieben.

2.
Aufnahmeverpflichtung vollstationarer Pflegeeinrichtungen

Um auch wahrend einer epidemischen Lage eine den Bedilirfnissen der Bewohnerinnen und Be-
wohner entsprechende, moglichst optimale Versorgung von Pflegebedurftigen zu ermdglichen,
haben alle stationaren Pflegeeinrichtungen, fir die aktuell kein ausdriickliches Belegungsverbot
nach § 15 Absatz 2 des Wohn- und Teilhabegesetzes - WTG - vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW.
S. 625), das zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 210) gedndert worden ist, er-
lassen wurde und deren Aufnahmekapazitat nicht erschopft ist, Neuaufnahmen vorzunehmen.
Sie haben daruber hinaus insbesondere auch aus einer Krankenhausbehandlung zurlickkehren-
de Bewohnerinnen und Bewohner wiederaufzunehmen.

3.
Verantwortung zur Durchfiihrung von Testungen auf eine SARS-CoV-2-Infektion

Um den stationaren Pflegeeinrichtungen eine gesicherte Versorgung der Pflegebediirftigen und
insbesondere einen bestmdglichen Infektionsschutz fiir die gesamte Einrichtung zu ermdéglichen,
haben Krankenh3user und niedergelassene Arztinnen und Arzte eine Untersuchung aller Perso-
nen, die in eine stationare Pflegeeinrichtung neu- oder wiederaufgenommen werden sollen, nach
den folgenden MaBgaben sicherzustellen:

3.1

Krankenhauser haben bei Personen, die vom Krankenhaus als Patientinnen beziehungsweise Pa-
tienten entlassen werden und anschlieBend in eine vollstationadre Dauer- oder Kurzzeitpflegeein-
richtung zurlickkehren oder dort neu aufgenommen werden sollen, eine SARS-CoV-2-Infektion
durch Testung nach den jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit ne-
gativem Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschlieBen. Das Ergebnis muss vor der
Krankenhausentlassung vorliegen. Liegt nach PCR-Befund eine SARS-CoV-2-Infektion vor, kann
keine Entlassung in eine Pflegeeinrichtung erfolgen und das Krankenhaus hat die Versorgung
der infizierten Person weiterhin sicherzustellen. Andernfalls ist der aufnehmenden Pflegeeinrich-
tung das negative Testergebnis zum Zeitpunkt des Ubergangs schriftlich zu bestatigen.

Die vorstehenden Regelungen dieser Ziffer gelten auch fur die Entlassung von Pflegebedurfti-
gen, die in der Hauslichkeit durch einen ambulanten Pflegedienst versorgt werden.

Bei der Verlegung in die vollstationare Pflegeeinrichtung, in der die betreffende Person regelhaft
lebt oder leben will, soll sichergestellt werden, dass bei dem Transport eine Infektion mit dem
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SARS-CoV-2 ausgeschlossen wird. Erfolgt die RlUckverlegung mittels eines Krankentransportes
geman § 2 Absatz 3 Gesetzes Uber den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Kran-
kentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW - vom 24. November 1992,
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) gedndert
worden ist), so greifen die Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen geman dem Rettungs-
gesetz NRW. Die Empfehlungen des RKI sind zu beachten.

3.2

Bei allen Neuaufnahmen in Einrichtungen, die nicht aus einem Krankenhaus erfolgen, ist der auf-
nehmenden Einrichtung durch die behandelnde Arztin beziehungsweise den behandelnden Arzt
schriftlich zu bestatigen, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme keine SARS-CoV-2-Infektion vor-
liegt. Dies ist durch eine negative PCR-Untersuchung, die gemaR den jeweils aktuellen Empfeh-
lungen des RKI durchzufiihren ist und die derzeit aus zwei zeitgleichen Abstrichen besteht, vor
Aufnahme nachzuweisen. Sollte in zwingenden Ausnahmefallen kein Verbleib in der eigenen
Hauslichkeit bis zum Vorliegen des Testergebnisses moglich sein, ist zumindest die Testung vor
der Aufnahme vorzunehmen. Die Kassenarztlichen Vereinigungen fordern ihre Mitglieder auf,
durch eine entsprechende Kennzeichnung fir eine prioritare Analyse dieser Proben zu sorgen.

3.3

Die Regelungen nach Ziffer 3.1 sind fur die Entlassung von Personen aus stationaren Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtungen in eine stationare Pflegeeinrichtung entsprechend anzuwen-
den.

4.
Organisatorische MaBnahmen zum Infektionsschutz in vollstationaren Pflegeeinrichtungen

Um einerseits die pflegerische Versorgung auch von Personen sicherzustellen, bei denen eine
SARS-CoV-2-Infektion vorliegt oder nicht ausgeschlossen werden kann, und anderseits den In-
fektionsschutz fir die librigen Bewohnerinnen und Bewohner bestmdglich sicherzustellen, ha-
ben die stationaren Einrichtungen folgende MaBnahmen zu treffen:

4.1

Pflegebediirftige, die bereits infiziert sind oder bei denen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus-
geschlossen werden kann, sind nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts getrennt von
den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung unterzubringen, zu pflegen, zu be-
treuen und zu versorgen. Dies erfolgt in der Regel durch Versorgung in vorhandenen Einzelzim-
mern der Einrichtung. Andere Versorgungskonzepte sind mdglich, sofern die Hygiene- und
Schutzanforderungen nach den jeweils geltenden Empfehlungen des RKI Anwendung finden. Die
Einrichtungsleitung trifft die entsprechenden Vorkehrungen und kann dabei auch einseitig von
bestehenden Vertragen zwischen der Einrichtung und den betroffenen Bewohnern und Patienten
abweichen. Dabei bedarf es fir die isolierte Unterbringung nicht zwingend einer Anordnung
durch die untere Gesundheitsbehorde. Vorbehaltlich einer richterlichen Entscheidung dirfen kei-
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ne weitergehenden Freiheitsbeschrankungen im Sinne des Artikel 104 Absatz 2 des Grundgeset-
zes (Grundgesetz fiir die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, Glie-
derungsnummer 100-1, veréffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15. November 2019 (BGBI. | S. 1546) gedndert worden ist) erfolgen.

4.2

Die Dauer der getrennten Versorgung ist auf das zwingend erforderliche MaB zu beschranken.
Hierzu sind die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal einer Einrichtung, in der
SARS-CoV-2-Infektionen bei Bewohnerinnen, Bewohnern oder Personal bekannt sind oder nicht
ausgeschlossen werden kdnnen, ab dem ersten Verdachtsfall regelhaft im Rahmen der Kontakt-
personennachverfolgung nach den Empfehlungen des RKI auf Veranlassung der unteren Ge-
sundheitsbehérde zu testen. Reihentestungen sollten nach Ermessen der unteren Gesundheits-
behorde durchgefuhrt werden, sofern ausreichende Testkapazitaten vorhanden sind. In den Fal-
len, in denen eine Isolierung aufgrund einer SARS-CoV-2-Infektion durch die untere Gesund-
heitsbehdérde verfugt wurde, ist die behdérdliche Aufhebung der Isolierung abzuwarten. In den
Fallen, in denen eine Isolierung erfolgte, weil eine SARS-CoV-2-Infektion nicht ausgeschlossen
werden konnte, endet die getrennte Versorgung, wenn seit mindestens 48 Stunden bezogen auf
die COVID-19-Erkrankung keine Symptome mehr bestehen und durch Testung nach den jeweils
aktuellen Empfehlungen des RKI mit negativem Ergebnis eine SARS-CoV-2-Infektion mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.

4.3

Das Personal der Pflegeeinrichtungen ist verbindlich vor jeder Schicht auf Symptomfreiheit be-
zogen auf eine SARS-CoV-2-Infektion und zu Kontakten zu an COVID-19 erkrankten Personen
zu befragen. Sofern nach dem Ergebnis eine Infektion der Mitarbeiterin beziehungsweise des
Mitarbeiters mit dem SARS-CoV-2-Virus nicht ausgeschlossen werden kann und eine kurzfristi-
ge Freistellung nicht maglich ist, ist mit der unteren Gesundheitsbehérde das weitere Vorgehen
abzustimmen.

5.

Organisatorische MaBnahmen zum Infektionsschutz in anderen Einrichtungen zur pflegeri-
schen Betreuung

Die Regelungen nach Ziffer 4 gelten sinngemaB auch flr anbieterverantwortete Wohngemein-
schaften im Sinne des § 24 Absatz 3 des Wohn- und Teilhabegesetzes.

6.
Anderweitige Unterbringung von Pflegebediirftigen wahrend einer epidemischen Lage

Kann eine stationare Pflegeeinrichtung aus zwingenden rdumlichen, personellen oder organisa-
torischen Griinden die MaBnahmen nach Ziffer 4 nicht umsetzen oder kann die Versorgung Pfle-
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gebediirftiger aus anderen Griinden des Infektionsschutzes nicht in der Einrichtung erfolgen,
kann die nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zustandige Behorde in Abstimmung mit der unte-
ren Gesundheitsbehdrde Pflegeeinrichtungen von der Pflicht zur Aufnahme nach Ziffer 2 befrei-
en und auch die Versorgung von bereits in der Einrichtung wohnenden Personen auBerhalb der
Einrichtung anordnen. In diesem Fall ist auf Ebene des jeweiligen Kreises beziehungsweise der
kreisfreien Stadt sicherzustellen, dass die betroffenen Personen vorubergehend in anderen sta-
tionaren Pflegeeinrichtungen versorgt werden. Die zustandigen Behorden haben vor der Ent-
scheidung zu einer anderweitigen Unterbringung samtliche MaBnahmen zur Unterstitzung der
betroffenen Einrichtung zu ergreifen. Insbesondere sollen soweit méglich und erforderlich zu-
satzliche personelle Ressourcen, auch unter Nutzung der Mdglichkeiten des nach § 15 des Infek-
tionsschutz- und Befugnisgesetzes zu erstellenden Freiwilligenregisters, bereitgestellt bezie-
hungsweise vermittelt werden.

Personen, die auf der Grundlage der vorstehenden Regelung vorlibergehend in anderen Einrich-
tungen untergebracht werden, sollen schnellstmdglich in die Einrichtung verlegt werden, in der
sie regelhaft leben oder leben wollen. Die Verlegung kann erfolgen, wenn seit mindestens 48
Stunden bezogen auf die COVID-19-Erkrankung keine Symptome mehr bestehen und durch Tes-
tung nach den jeweils aktuellen Empfehlungen des RKI mit negativem Ergebnis eine SARS-
CoV-2-Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Die erforderliche
Testung ist durch die fur den Sitz der Pflegeeinrichtung, in der die oder der Pflegebedurftige re-
gelhaft lebt oder leben will, zustandige untere Gesundheitsbehorde anzuordnen.

Bei der Verlegung in die Einrichtung, in der die betreffende Person regelhaft lebt oder leben will,
soll sichergestellt werden, dass bei dem Transport eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 ausge-
schlossen wird. Erfolgt die Riickverlegung mittels eines Krankentransportes gemaB § 2 Absatz 3
des Rettungsgesetzes NRW, so greifen die Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen geman
Rettungsgesetz NRW. Die Empfehlungen des RKI sind zu beachten.

7.
Unterbringung von Pflegebediirftigen in einer Rehabilitationsklinik

In den Fallen nach Ziffer 6 oder wenn die Aufnahmekapazitat einer stationaren Pflegeinrichtung
erschopft ist und eine Aufnahme in einer anderen wohnortnahen stationaren Pflegeeinrichtung

nicht méglich ist, kdnnen Pflegebediirftige zur zeitweisen Versorgung in eine Rehabilitationskli-
nik aufgenommen werden.

Voraussetzung ist, dass eine geeignete Rehabilitationsklinik Uber entsprechende Aufnahmekapa-
zitaten und die raumlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen sowie eine fur
die Versorgung Pflegebedurftiger erforderliche Ausstattung verfiigt. Bei der Inanspruchnahme
von Rehabilitationskliniken sind vorrangig mogliche Bedarfe zur Entlastung von Akutkrankenhau-
sern aufgrund der epidemischen Lage zu berilicksichtigen. Die Entscheidung tber die Versor-
gung Pflegebedirftiger in einer Rehabilitationsklinik trifft die zustandige untere Gesundheitsbe-
horde in Abstimmung mit der zustandigen Behorde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz.
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Personen, die auf der Grundlage der vorstehenden Regelung voribergehend in einer Rehabilita-
tionsklinik untergebracht werden, sollen schnellstmdglich in die Einrichtung verlegt werden, in
der sie regelhaft leben oder leben wollen. Die Verlegung kann erfolgen, wenn seit mindestens 48
Stunden bezogen auf die COVID-19-Erkrankung keine Symptome mehr bestehen und durch Tes-
tung nach den jeweils aktuellen Empfehlungen des RKI mit negativem Ergebnis eine SARS-
CoV-2-Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Die erforderliche
Testung ist durch die fur den Sitz der Pflegeeinrichtung, in der die oder der Pflegebedurftige re-
gelhaft lebt oder leben will, zustandige untere Gesundheitsbehdrde anzuordnen.

Bei der Verlegung in die Einrichtung, in der die betreffende Person regelhaft lebt oder leben will,
soll sichergestellt werden, dass bei dem Transport eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 ausge-
schlossen wird. Erfolgt die Rlickverlegung mittels eines Krankentransportes gemaB § 2 Absatz 3
des Rettungsgesetzes NRW, so greifen die Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen geman
Rettungsgesetz NRW. Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sind zu beachten.

8.
Subsidiare Versorgungsverantwortung der Kreise und kreisfreien Stadte

Ist in den Fallen nach Ziffer 6 eine Versorgung der Pflegebedurftigen weder in einer anderen sta-
tionaren Einrichtung noch in einer Rehabilitationsklinik méglich, haben die Kreise und kreisfreien
Stadte in Konkretisierung ihrer Verantwortung nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Weiterent-
wicklung des Landespflegerechtes und Sicherung einer unterstlitzenden Infrastruktur fir altere
Menschen, pflegebedirftige Menschen und deren Angehdrige (Alten- und Pflegegesetz Nord-
rhein-Westfalen - APG NRW - vom 2. Oktober 2014, das zuletzt geandert durch Gesetz vom 12.
Juli 2019 (GV. NRW. S. 374) geandert worden ist) eine anderweitige Versorgung der Pflegebe-
durftigen sicherzustellen. Hierzu kdnnen sie auch eine Versorgung in einem Krankenhaus prufen
und, sofern nicht ohnehin die abrechnungsrechtlichen Voraussetzungen fur eine Krankenhaus-
versorgung vorliegen, eine entsprechende Kostenvereinbarung mit dem Krankenhaus treffen.
Wenn die Versorgung nicht ohne die Schaffung Ubergangsweise nutzbarer zusatzlicher Kapazi-
taten sichergestellt werden kann, ist bei der Auswahl der Gebaude zu berlicksichtigen, dass in
diesen Einrichtungen zwingend Einzelzimmerunterbringung zu erfolgen hat. In Fallen der Auf-
nahme von SARS-CoV-2-infizierten Personen mit leichten Krankheitssymptomen kann eine Ko-
hortenisolierung in Zimmern erfolgen, die nicht mit mehr als zwei Personen belegt werden diir-
fen. Alle Bewohnerinnen- beziehungsweise Bewohnerzimmer sollen auBerdem Uber eigene oder
zumindest sich in rdumlicher Nahe befindliche Sanitarraume verflgen.

9.
Personal- und Finanzierungsregelungen

Far Einrichtungen, mit Ausnahme von Krankenhausern, die voriibergehend die pflegerische Ver-
sorgung nach den Ziffern 7 und 8 sicherstellen, ist die Leitung durch eine verantwortliche Pfle-
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gefachkraft und die Sicherstellung einer fach- und sachgerechten medizinisch-pflegerischen
Versorgung vorzusehen.

Das Nahere zur Ausgestaltung und Finanzierung wird in den erforderlichen Vereinbarungen und
Abstimmungen mit den Kostentragern bestimmt. Nicht anderweitig abzurechnende Kosten fir
die Ubergangsweise Versorgung von Pflegebedurftigen nach Ziffer 8 sind von den Kreisen und
kreisfreien Stadten zu tragen.

10.
Verpflichtung zur Mitwirkung

Diese Allgemeinverfligung verpflichtet samtliche vollstationaren Pflegeeinrichtungen und ahnli-
che Einrichtungen im Sinne von Ziffer 5 sowie samtliche Krankenhauser und Rehabilitationsklini-
ken mit Sitz in Nordrhein-Westfalen sowie die Kassenarztlichen Vereinigungen Nordrhein und
Westfalen-Lippe und ihre Mitglieder zur Erflllung der vorstehend geregelten Verpflichtungen im
Rahmen ihrer Versorgungsauftrage nach § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes. Die
Regelungen unter den Ziffern 4 und 5 werden auch als SchutzmaBnahmen geman § 28 Absatz 1
des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes angeordnet. Fir die unteren Gesundheitsbehérden
gelten die sie betreffenden Regelungen als Weisung nach § 13 des Infektionsschutz- und Befug-
nisgesetzes. Fir die Kreise und kreisfreien Stadte als Weisung nach § 43 Absatze 5 und 6 des
Wohn- und Teilhabegesetzes.

1.
Vollziehbarkeit

Die vorstehenden Anordnungen sind ab Bekanntgabe sofort vollziehbar. Sie gelten ab sofort und
solange die vom Landtag Nordrhein-Westfalen mit Wirkung zum 14. April 2020 festgestellte epi-
demische Lage von landesweiter Tragweite nach § 11 Absatz 1 des Infektionsschutz- und Befug-
nisgesetzes besteht.

12.
Veroffentlichung im Ministerialblatt

Diese Allgemeinverfugung wird gemaB § 41 Absatz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
flr das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.
November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018
(GV. NRW. S. 244) geandert worden ist, 6ffentlich bekannt gemacht und gilt ab dem 4. Mai 2020
als bekannt gegeben.
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Begrindung

Zu 2.
Aufnahmeverpflichtung vollstationarer Pflegeeinrichtungen

Aufgrund der gegenwartigen pandemischen Lage durch den Ausbruch des SARS-CoV-2 ist es
von entscheidender Bedeutung, dass vollstationare Pflegeeinrichtungen fiir Neu- und Wieder-
aufnahmen offenbleiben. Dies muss landeseinheitlich geregelt werden, da in den vergangenen
Wochen deutlich geworden ist, dass aufgrund der Bedrohung, die durch das Virus fir die Be-
wohnerinnen und Bewohner ausgeht, nicht bei allen Leitungen der Einrichtungen eine Aufnah-
mebereitschaft besteht. Die weiteren Regelungen stellen sicher, dass diese Aufnahmeverpflich-
tung mit dem hoéchstmaoglichen Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vor Infektionen mit
dem Virus verbunden wird.

Zu 3.
Verantwortung zur Durchflihrung von Testungen auf eine SARS-CoV-2-Infektion

Wesentlicher Baustein fur die Sicherstellung des héchstmdglichen Schutzes der Bewohnerinnen
und Bewohner ist es, dass nach Mdéglichkeit nur Menschen in den Pflegeeinrichtungen neu- be-
ziehungsweise wiederaufgenommen werden, bei denen eine Infektion mit dem neuartigen Coro-
na-Virus weitestgehend ausgeschlossen werden kann. Dies kann nur durch Testungen der neu-
beziehungsweise wiederaufgenommen Personen und — sofern nicht von einer Immunitat auszu-
gehen ist — durch gesicherte Transporte erreicht werden. Hierfur wird nunmehr eine verbindliche
Rechtsgrundlage geschaffen. Dabei ist insbesondere bei Aufnahmen aus der hauslichen Versor-
gung ein Restrisiko nicht auszuschlieBen, wenn es unmittelbar vor der Testung (das RKI sieht
derzeit zwei zeitgleiche Abstriche vor) beziehungsweise in der Zeit zwischen der Testung und
der Aufnahme in die Einrichtung zu Kontakten zu Personen gekommen ist, die mit SARS-CoV-2
infiziert sind. In diesen Fallen hat die Einrichtungsleitung zu prifen, inwieweit eine Quarantane
der aufgenommenen Person nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts erforderlich ist.

Zu berlicksichtigen ist auch, dass bei Menschen, die in der eigenen Hauslichkeit durch einen
ambulanten Pflegedienst versorgt werden, ein besonderes Risiko besteht, dass bei Vorliegen ei-
ner Infektion Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes infiziert werden,
die bis zum Auftreten erster Symptome weitere durch sie versorgte Pflegebedurftige infizieren
konnen, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus besonders gefahrdet sind. Daher wird
an dieser Stelle der eigentliche Regelungsbereich der Allgemeinverfligung auf Personen erwei-
tert, die durch ambulante Pflegedienste versorgt werden.

Unabhangig von den unter Ziffer 7 getroffenen Regelungen gibt es auch Falle, in denen Bewoh-
nerinnen und Bewohner von vollstationaren Pflegeeinrichtungen nach einer Vorsorge- oder Re-
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habilitationsbehandlung wieder in die Pflegeeinrichtung zuriickkehren. In diesen Fallen sollen die
Regelungen fur Krankenhauser entsprechend gelten.

Zu 4.
Organisatorische MaBnahmen zum Infektionsschutz in vollstationaren Pflegeeinrichtungen

Die jeweils getrennte Unterbringung von eindeutig nicht-infizierten Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, von Personen, bei denen ein Verdacht auf eine Infektion nicht ausgeschlossen werden
kann sowie jenen, bei denen eine Infektion durch Abstrichergebnisse bestatigt ist, stellt die Ein-
richtungen vor erhebliche Herausforderungen in Bezug auf die Verflgbarkeit des fur die Pflege
und Betreuung erforderlichen Personals. Hierbei ist zu berlicksichtigen, dass die normalerweise
bestehenden leistungs- und ordnungsrechtlichen Anforderungen an Qualitat und Quantitat des
eingesetzten Personals herabgesetzt wurden.

Weiterhin erhalten die Einrichtungen mit dieser Regelung aber auch die Mdglichkeit, abweichend
von der Einzelzimmerunterbringung eigene Konzepte, zum Beispiel durch Schaffung von eige-
nen Isolationsbereichen zur Kohortierung infizierter Personen anzuwenden.

Die Anordnung regelmaBiger Tests gewahrleistet darliber hinaus, dass die getrennte Unterbrin-
gung infizierter Personen oder von Personen mit Verdacht auf eine Infektion méglichst kurz aus-
fallen kann. Auch wird durch die Einbeziehung des Personals in diese Tests erreicht, dass die
Verbreitung des Virus in einer Einrichtung nicht unerkannt geschieht. Nach den aktuellen Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts ist es dabei in Abstimmung mit der unteren Gesundheitsbe-
horde auch mdglich, dass Personal weiter eingesetzt werden kann, bei dem eine Infektion mit
dem SARS-CoV-2-Virus nicht ausgeschlossen werden kann, wenn dies zur Aufrechterhaltung
der Pflege und Versorgung in der Einrichtung unabdingbar ist.

Zub.

Organisatorische MaBnahmen zum Infektionsschutz in anderen Einrichtungen zur pflegerischen
Betreuung

Auch in dem genannten Leistungsangebot werden Personen gepflegt und versorgt, bei denen
eine besondere Bedrohung durch das SARS-CoV-2-Virus besteht. Aufgrund ihrer geringen Gro-
Be kdnnen die Regelungen dieser Allgemeinverfiigung aber nicht eins zu eins auf anbieterver-
antwortete Wohngemeinschaften Uibertragen werden. Hier sollen die zustandigen Behdrden
nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und die unteren Gesundheitsbehorden die fir diese
Wohnformen Verantwortlichen bei der Entwicklung wirkungsgleicher Konzepte beraten.

Zu 6.

Anderweitige Unterbringung von Pflegebediirftigen wahrend einer epidemischen Lage
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Optimal fir die Versorgung der pflegebedurftigen und oftmals dementiell erkrankten Menschen
ist die Unterbringung in der eigenen, vertrauten Einrichtung, in der auch eine Bindung zu dem
versorgenden Personal entstanden ist. Zudem soll der Wahlfreiheit pflegebedurftiger Menschen
moglichst entsprochen werden, wenn die Aufnahme in einer bestimmten Einrichtung gewiinscht
wird. Daher sollen die zustandigen Behdrden die Unterbringung und Versorgung in anderen Al-
ten- und Pflegeeinrichtungen nur in Ausnahmefallen zulassen, wenn alle anderen Moglichkeiten
ausgeschopft sind.

Dariber hinaus sind auch Konstellationen denkbar, bei denen die Dauer des Aufenthalts nicht
von der aufgenommenen Person bestimmt ist, sondern eine Verlegung in die eigene bezie-
hungsweise gewlnschte Einrichtung nicht mdéglich ist, weil diese Einrichtung Uberlastet ist. Dies
ist unter Anlegung eines strengen MaBstabes bei der Bestimmung des Zeitpunkts der Verlegung
in die eigene beziehungsweise gewiinschte Einrichtung zu beriicksichtigen.

Zu7.
Unterbringung von Pflegebediirftigen in einer Rehabilitationsklinik

Die Versorgung in einer Einrichtung der Vorsorge oder Rehabilitation ist im Sinne der Regelungen
der Ziffern 4 und 6 nur als Ausnahme zu betrachten. So sieht § 149 SGB des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBI. | S.
1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Marz 2020 (BGBI. | S. 604) gean-
dert worden ist, ausdrlcklich eine voribergehende Versorgung von Menschen, die einen An-
spruch auf Kurzzeitpflege im Sinne des § 42 Elftes Buch Sozialgesetzbuch haben, in Rehabilitati-
onskliniken vor.

Aber auch eine vorlibergehende vollstationare Ausweich-Versorgung von Pflegeheimbewohne-
rinnen und -bewohnern ist bei entsprechender Vereinbarung nicht ausgeschlossen. Vor der
Neuaufnahme von bisher hauslich Versorgten sollte aber eine Prifung der anderweitigen Stabili-
sierung der hauslichen Versorgung, unter anderem durch ambulante Rehabilitationsdienste oder
teilstationare Einrichtungen, gepruft werden.

Das Vorhandensein von Personal, Sachmitteln und Gebauden, die eine Versorgung nach pflege-
fachlichen Standards gewahrleisten, ist bei der Prifung, ob eine Rehabilitationsklinik als Aus-
weicheinrichtung in Betracht kommt, zwingend zu fordern.

Zu 8.
Subsidiare Versorgungsverantwortung der Kreise und kreisfreien Stadte

§ 4 Absatze 1und 3 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen in der derzeit gliltigen Fas-
sung lautet:
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.(1) Die Kreise und kreisfreien Stadte sind verpflichtet, eine den ortlichen Bedarfen entsprechen-
de pflegerische Angebotsstruktur nach MaBgabe dieses Gesetzes sicherzustellen, und beziehen
hierbei die kreisangehorigen Stadte und Gemeinden ein.

Absatz 3 dieser Regelung erganzt:

(3) Offentliche Trager sollen neue eigene Einrichtungen und Angebote nur schaffen, soweit sich
keine geeigneten freigemeinnutzigen oder privaten Trager finden. Insgesamt ist zur Absicherung
des Wahlrechts der Betroffenen eine groBtmaogliche Tragervielfalt anzustreben”.

Daraus folgt, dass die Einrichtung neuer kommunaler Pflegeeinrichtungen zur Deckung eines an-
derweitig aus bestehender pflegerischer Infrastruktur nicht zu deckenden Bedarfs zwar im Ein-
zelfall erforderlich, aber auch nur Ultima Ratio sein kann. Bevor dieser Weg beschritten wird, soll
unter anderem auch geprift werden, ob mit drtlichen Krankenhausern vereinbart werden kann,
dass sie sich im Rahmen ihrer gegebenenfalls freien Kapazitaten in Ausnahmefallen an der Ver-
sorgung von pflegebediirftigen Personen beteiligen, bei denen eigentlich nicht die Notwendig-
keit einer Krankenhausbehandlung besteht.

Zu 9.

Derzeit ist davon auszugehen, dass zusatzliche Pflegeeinrichtungen in kommunaler Tragerschaft
im Regelfall nicht erforderlich sind beziehungsweise ihre Finanzierung liber das Regelsystem
des SGB XI mit den bereits erfolgten oder noch erfolgenden Gesetzesanpassungen maoglich ist.
Die Klarstellung ,Nicht anderweitig abzurechnende Kosten fir die Gbergangsweise Versorgung
von Pflegebediirftigen nach Ziffer 8 sind von den Kreisen und kreisfreien Stadten zu tragen.”
dient dazu, dies in der aktuellen Situation zu verdeutlichen und ein Handeln zu vermeiden, dass
z. B. bei den Vorhaltekosten fir spater nicht bendétigte Einrichtungen eine Kostentragung durch
das Land erwartet wird.

Zu 1.
Vollziehbarkeit

Diese Allgemeinverfugung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 17 des Infektionsschutz-
und Befugnisgesetzes und § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 des Infektionsschutz-
gesetzes. Die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende Wirkung.

Die Befristung durch das Fortbestehen der vom nordrhein-westfalischen Landtag mit Wirkung
zum 14. April 2020 festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite ergibt sich aus
§ 11 Absatz 2 Satz 2 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfligung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben
werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht, in dessen
Bezirk die Klagerin beziehungsweise der Klager zur Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen
Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Fur Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz in der Stadteregion Aachen oder der Krei-
se Duren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Aachen, Adal-
bertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben.

Fur Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Hagen
oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Markischen Kreises
oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht
Arnsberg, JagerstraBe 1, 59821 Arnsberg, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Dussel-
dorf, Duisburg, Krefeld, Ménchengladbach, Milheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, So-
lingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss oder der
Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Diisseldorf, BastionstraBBe
39, 40213 Dusseldorf, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Bochum,
Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise Recklinghausen oder Unna
ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen,
zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Bonn,
Koln oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-Kreises, des Rheinisch-
Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsgericht Kéln, Ap-
pellhofplatz, 50667 Kdéin, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld
oder der Kreise Gltersloh, Herford, Hoxter, Lippe, Minden-Libbecke oder Paderborn ist die Kla-
ge beim Verwaltungsgericht Minden, Kénigswall 8, 32423 Minden, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Miinster
oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt MUnster, Manfred-von-Richthofen-StraBe 8, 48145 Milinster, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die
Klage beim Verwaltungsgericht Dusseldorf, BastionstraBe 39, 40213 Dusseldorf, zu erheben.
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Die Klage kann nach MaBgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in Verbindung
mit der Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und Uber das besondere elektronische Behérdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung) vom 24. November 2017 in der jeweils aktuell giiltigen Fassung in elektronischer
Form erhoben werden.

Diisseldorf, den 29. April 2020

Der Staatssekretar fir Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund Heller

- MBI. NRW. 2020 S. 216b

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/14



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Sicherstellung einer landesweiten Betreuungs- und Untersuchungsstruktur für pflegebedürftige Menschen (CoronaAVPflege) 


